
     

 

Voraussetzungen für ein Studienstipendium und Infos 

zum Bewerbungszeitraum 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

Die Angaben beziehen sich vor allen Dingen an Studierende, die ihre 

Hochschulzulassung in Deutschland erworben haben und/oder aber wenn die 

Bewerber*innen dem Personenkreis nach BAföG §8, Absatz 1 und 2 (siehe 

https://www.bafög.de/de/-8-staatsangehoerigkeit-224.php) angehören (Deutsche, 

Ausländer*innen mit BAföG-Berechtigung, Studierende mit Migrationshintergrund, 

die eine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland haben).  

Für Bildungsausländer*innen und/oder Studierende mit Fluchthintergrund bieten 

vereinzelt Förderungswerke spezielle Förderprogramm an, für die andere 

Voraussetzungen gelten.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Webseiten der 

Begabtenförderungswerke. 

https://www.bafög.de/de/-8-staatsangehoerigkeit-224.php

